
Telefon: 0209 60509-100
jobcenter-gelsenkirchen.arbeitgeberservice@jobcenter-ge.de

www.jobcenter-gelsenkirchen.de

Jobcenter Gelsenkirchen 
Ahstraße 22
45879 Gelsenkirchen

Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich 
beraten. Auf unserer Website finden Sie 
die direkten Durchwahlen zu unseren  
Ansprechpersonen.

DAS TEILHABE- 
CHANCENGESETZ 
Eingliederung von Langzeitarbeitlosen 
und Teilhabe am Arbeitsmarkt.

Alle Informationen zu bestehenden Fördermöglichkeiten  
finden Sie auf unserer Website.

ONLINE INFORMATIONEN



DAS TEILHABECHANCENGESETZ 
AUF EINEN BLICK

Ihre Vorteile 

	 • �	 hoher finanzieller Ausgleich für die Einarbeitung 	
	 und Eingliederung in das Unternehmen 

	 • �	 Entlastung eigener Fachkräfte
	 • �	 Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten in 	

	 bislang vernachlässigten Arbeitsbereichen
	 • �	 Kostenersparnis durch effektiven Arbeitseinsatz
	 • �	 nachhaltige Personalgewinnung aufgrund  

 	der langen Förderdauer
	 • �	 begleitendes Coaching, um die Beschäftigung 
		  zu festigen und zu stabilisieren
	 • �	 erforderliche Weiterbildungen und  

	 zusätzliche Praktika sind förderfähig

1. Jahr: 	 100%  

3. Jahr: 	 90%  

5. Jahr: 	 70%  

2. Jahr: 	 100%  

4. Jahr: 	 80%  

Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§ 16e SGB II)
 
 Zielgruppe 

Menschen, die seit mindestens 2 Jahren arbeitslos sind.
 
 Dauer 

2 Jahre
 
 Höhe der Förderung

Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)
 
 Zielgruppe 

Menschen ab dem 25. Lebensjahr, die mindestens  
6 in 7 Jahren im SGB II-Leistungsbezug sind.
 
 Dauer 

bis zu 5 Jahre
 
 Höhe der Förderung

Wichtige Hinweise  

	 • �	 rechtzeitige Antragstellung vor  
	 der geplanten Einstellung

	 • �	 Schließung des Arbeitsvertrages erst nach 
	 der Förderzusage durch das Jobcenter

	 • �	 es besteht keine Nachbeschäftigungspflicht

Wichtig !
1. Jahr: 	 75%  

2. Jahr: 	 50%  

des regelmäßig gezahlten Arbeitsentgeltes
+19% Pauschale (AG-Anteil zur Sozialversicherung 
ohne Arbeitslosenversicherung)

des regelmäßig gezahlten Arbeitsentgeltes 
(Mindestlohn, tariflich oder kirchlich) 

+19% Pauschale  
(AG-Anteil zur Sozialversicherung  
ohne Arbeitslosenversicherung)


